An die 

Brautpaare

der Pfarrgemeinde St. Johann Baptist

in Gröbenzell

Liebes Brautpaar!

Sie haben heute in unserem Sekretariat bezüglich Ihrer Trauung angefragt und ich freue mich über Ihr Interesse an einer kirchlichen Trauung.

Dieser Brief soll dazu dienen Ihnen die nötigen Informationen zu liefern, um Ihre Trauung gut vorbereiten zu können. Die Angaben für das Ehevorbereitungs-gespräch bitte ich Sie auszufüllen und unserem Pfarrbüro baldmöglichst zukommen zu lassen. Das ausgefüllte Formular dient uns dazu die notwendigen Unterlagen vorzubereiten und somit im so genannten „Traugespräch“ mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben und nicht für den „Schreibkram“.

Die beigefügten Informationen nutzen Sie bitte nach Bedarf.

Die Erzdiözese München und Freising  hat für Sie einen Informationsservice unter der Adresse http://www.ehevorbereitung-muenchen.de im Internet eingerichtet. Egal, ob Sie Informationen zum Kirchenrecht suchen, eine Checkliste um bei der Hochzeit nichts zu vergessen oder Literaturhinweise brauchen, hier werden Sie sicher fündig! Vielleicht klicken Sie einfach mal rein.

Auf der Homepage unserer Pfarrgemeinde (www.johann-baptist.de) finden Sie eine Auswahl von biblischen Texten; Fürbittenvorschlägen und den Ablauf eines Trauungsgottesdienstes. Schön wäre es, wenn Sie zum Traugespräch schon eine kleine Auswahl für Ihre Trauung getroffen hätten.

Sollten im Vorfeld noch Fragen offen geblieben sein, steht Ihnen eine unserer Pfarrsekretärinnen gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Rufen Sie zu den Bürozeiten einfach an (08142-5965-0) oder mailen Sie uns kontakt@johann-baptist.de.

Nach dem Erhalt Ihrer vollständigen Anmeldung wird sich, der für Sie zuständige Seelsorger, zeitnah zur weiteren Terminabsprache an Sie wenden.

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Vorbereitung und

verbleibe mit den besten Grüßen

Ihr Pfarrer
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Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen

111 1-140.01 Scha/Hi

Parksituation im Ortszentrum wéhrend Trauungen
Sehr geehrter Herr Dekan Bischof,

im Rahmen der kommunalen Parkiiberwachung kommt es immer wieder zu Problemen, weil das
Brautauto sowie Fahrzeuge von weiteren Kirchenbesuchern im Bereich des absoluten Haltever-
botes auf dem Platz neben dem Rathaus abgestellt werden. Nachdem beim Standesamt Gro-
benzell nicht alle Paare vorsprechen, die auch kirchlich in Grobenzell heiraten, bittet Sie der
Unterzeichnete, das Brautpaar bei der Anmeldung der EheschlieRung darauf hinzuweisen, dal
am Vorplatz der Kirche das absolute Halteverbot besteht und dieser VerkehrsverstoR bei allen
dort abgestelliten Fahrzeugen geahndet wird.

Die Fahrzeuge kénnen an Samstagen ab 14.00 Uhr ohne Beniitzung der Parkscheibe in der
Rathausstrale oder auf den Parkplatzen neben dem Rathaus und Kindergarten oder der Tief-
garage abgestellt werden. Das Brautfahrzeug kann auch wahrend der kirchlichen Trauung auf
dem gemeindlichen Dienstparkplatz auf der Ostseite des Parkplatzes am Rathaus abgestellt
werden.

Mit freundlichen GruRen
Im Auftrag

7,

G

Schauer
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Gregor König
Kirchlich heiraten - wie geht das? –

Informationen für Brautpaare

1. Bei einer katholischen Trauung benötigen Katholiken einen neuen Taufschein (beim Taufpfarr​amt erhältlich). Personen, die in der Region München getauft sind, erhalten ihren Taufschein beim Erzbischöflichen Matrikelamt, Pacellistr. 10, 80333 München, Tel. 0 89/21 37-1355 bzw. -13 60. Von nichtkatholischen Partnern wird der "Ledigeneid" verlangt. Auch bei evangelischen Christen ist die Vorlage eines Taufscheins gewünscht. 

2. Das Traugespräch will Sinn und Wert einer christlichen Trauung und Ehe verständlich machen, dient der Vorbereitung der Trauungsfeier (Gestaltung, Bibeltexte, Fürbitten, Lieder) und klärt alle organisatorischen und rechtlichen Fragen rund um die Eheschließung.

3. Zur Vorbereitung auf Hochzeit und Ehe empfehlen wir Ehevorbereitungs-seminare. Das Pro​gramm mit den Terminen (Tage, Wochenenden, Kommunikationstraining EPL) liegt in der Kirche bzw. im Pfarramt auf; Sie finden es auch im Internet (Adresse wie im Anschreiben). Für konfessions​verschiedene und religionsverschiedene Paare gibt es eigene Kurse. 

4. Der Ort für eine katholische Eheschließung ist zunächst die Pfarrkirche eines der beiden Partner oder eine andere Kirche oder Kapelle in Absprache mit dem Ortspfarrer. In begründe​ten Einzelfällen ist nach dem Kirchenrecht eine Trauung an einem anderen passenden Ort möglich, doch muss dieser öffentlich sein und so geartet, dass er nicht den religiösen Charak​ter der Feier als nebensächlich oder gar lächerlich erscheinen lässt.

5. Die kirchliche Trauung ist ein eindeutig religiöses Fest. Die Trauungsliturgie kann nicht der Beliebigkeit preisgegeben werden; das Brautpaar und die Mitfeiernden sollen nicht durch Äußerlichkeiten abgelenkt werden; allen Beteiligten soll eine innere Anteilnahme an der Liturgie ermöglicht werden.

6. Die Trauungsliturgie ist in den Grundabläufen vorgegeben; viele Elemente können jedoch vom Brautpaar in Absprache mit dem Priester selber gestaltet werden (Auswahl von Schrift​texten, Liedern und Musikstücken, Einbeziehung verschiedener Gesten und religiöser Symbole, Formulierung der Fürbitten, Übernahme verschiedener Dienste durch Bekannte). Sowohl bei Ehevorbereitungsseminaren als auch direkt im Gespräch mit dem Trauungsgeistlichen können sich Paare näher mit der persönlicheren Gestaltung der Trauungsliturgie befassen.

7. Weitere Informationen zur kirchlichen Trauung finden Sie in folgenden Broschüren: 
a) "Vor Gottes Angesicht ..." - Sakrament EHE
b) Konfessionsverschiedene Ehe - kirchliche Trauung - gemeinsamer Weg. 
Beide Broschüren haben wir für Sie beigelegt.
Eine katholische Trauung 
Kann nur dann erfolgen, …
1. wenn mindestens einer der künftigen Ehepartner katholisch ist und

2. wenn beide Partner die katholische Ehelehre bejahen (Unauflöslichkeit, Treue, Offenheit für Kinder)

3. wenn beide Partner in kirchenrechtlichem Sinne ledig sind.

Zu 1)
Nur ein Ehepartner ist katholisch:


Der katholische Ehepartner steht in der vollen Gemeinschaft mit der Kirche; er darf also nicht aus der Kirche ausgetreten sein.


Der katholische Ehepartner verspricht bei der Ehevorbereitung duch den katholischen Priester oder Diakon, sich nach Möglichkeit um die katholische Taufe und Erziehung eventuell aus der Ehe hervorgehender Kinder zu bemühen. Soweit das in seiner Ehe möglich ist.

Zu 2)
Bejahung der katholischen Ehelehre:


Beide Ehepartner stimmen der katholischen Ehelehre zu (freie Entscheidung für eine(n) Partner(in), Wille zu lebenslanger Ehe, Offenheit für Kinder)

Zu 3)
Kirchenrechtlicher Ledigenstatus:


Beide Partner sind im kirchenrechtlichen Sinn ledig, d.h. es darf keine kirchenrechtlich gültige Ehe der geplanten Heirat entgegenstehen. Bei Katholiken erfolgt der Nachweis über einen Auszug aus dem Taufbuch, den Taufschein, der nicht älter als             6 Monate sein darf. Bei Nichtkatholiken wird in der Regel der sogenannte Ledigeneid verlangt.

Kirchlich heiraten

… aber wenn Sie schon einmal verheiratet waren, was dann???

Eine kirchliche Scheidung gibt es nicht - doch gibt es Fälle, in denen eine Ehe nach dem Kirchenrecht nicht rechtsgültig geschlossen wurde - aus verschiedenen Gründen.

Sind solche Nichtigkeitsgründe gegeben, werden sie auf Antrag von kirchlichen Gerichten geprüft; ggf. wird dann eine - auch kirchlich geschlossene - Ehe für ungültig (nichtig) erklärt; annulliert.

Das kirchliche Annulierungsverfahren ist kein öffentlicher Gerichtsprozess. In einem Ehenichtigkeitsverfahren gibt es keine Angeklagten, und es werden keine Schuldfragen geklärt; es handelt sich nicht um eine Klage eines Partners gegen den anderen, sondern es geht ausschließlich um die Frage nach der Gültigkeit der Ehe zum Zeitpunkt, der Eheschließung die mit juristischen Mitteln geklärt werden muss.

Eine Ehe ist z.B. dann nicht gültig zustande gekommen, wenn...

· ein (oder beide) Partner nicht bereit ist (sind), eine Ehe mit allen Voraussetzungen und Konsequenzen einzugehen, die nach der Ehelehre der Katholischen Kirche zum Wesen der Ehe gehören (Unauflöslichkeit, Treue, Offenheit für Kinder).

· ein (oder beide) Partner durch eine psychische Störung oder Krankheit nicht fähig ist (sind), eine Ehe als Lebens- und Liebesgemeinschaft zu führen, bzw. eine Partnerschaft mit Leben zu füllen.

· ein (oder beide) Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung noch nicht die erforderliche persönliche Reife hatte(n)

· ein (oder beide) Partner den Entschluss zur Ehe unter falschen Voraussetzungen oder unter Beeinträchtigung des freien Willens gefällt hat (haben).

· ein Formmangel vorliegt, d.h. bei der kirchlichen Trauung nicht alle Kriterien der katholischen Eheschließungsform eingehalten werden.

Alle Nichtigkeitsbehauptungen sind durch Zeugen (auch aus der eigenen Familie) oder andere Beweismittel wie Urkunden, Briefe, Gutachten zu belegen. Nach Prüfung aller sachdienlichen Angaben, hat das kirchliche Gericht zu entscheiden, ob das sogenannte Eheband bei der Eheschließung gültig zustande kam oder nicht.

Es besteht die Möglichkeit, in einem beratenden Vorgespräch mit MitarbeiterInnen des Offizialates vorab zu klären, ob die Voraussetzungen für die Durchführung eines Ehenichtigkeitsverfahrens (Annulierungsverfahren) gegeben sind. Wer ein solches Verfahren anstrebt, sollte seinen geschiedenen Partner darüber informieren, damit dieser nicht erst durch das kirchliche Gericht davon erfährt.

Für das Verfahren ist in der Erzdiözese München und Freising zuständig:

Offizialat

(Erzbischöfliches Konsistorium und Metropolitangericht)

Rochusstraße 5, 80333 München

Telefon: 089/2137- 1225 bzw. -1226

Email: konsistorium@ordinariat-muenchen.de
Was gilt es in St. Johann Baptist
bei einer kirchlichen Trauung zu beachten?
Die Pfarrkirche St. Johann Baptist ist am 09. Dezember 2006 nach einer Renovierungszeit von Erzbischof Friedrich Kardinal Wetter mit der Weihe des neuen Altares wiedereröffnet worden.

Die Pfarrgemeinde hat durch einen hohen ideellen und finanziellen Einsatz diese Renovierung möglich gemacht. Uns ist sehr daran gelegen, dass die Würde und die künstlerische Konzeption dieses Gotteshauses gewahrt bleiben.
Deshalb haben wir folgende Regelungen getroffen:

Wollen Sie Ihrerseits für den Blumenschmuck sorgen, so bitten wir mit den ortsansässigen Floristen und Blumengeschäften in Kontakt zu treten. Der endgültige Schmuck ist mit uns abzusprechen. Ansprechpartnerin hierfür ist Frau Burgel Hübsch, sie ist letztendlich weisungsbefugt. Die Pfarrgemeinde würde sich über das Belassen Ihres Blumenschmuckes in der Kirche sehr freuen. Bitte nehmen Sie mit Frau Hübsch bis spätestens 3 Wochen vor dem Trauungstermin Kontakt auf (08142-52191). 
Möchten Sie den in der Kirche vorhandenen Blumenschmuck für Ihren Hochzeitsgottesdienst zur Dekoration nutzen, erheben wir hierfür einen Unkostenanteil von 35,00 Euro. 

Die musikalische Gestaltung des Trauungsgottesdienstes ist mit unserem Kirchenmusiker, Herrn Michael Kohmünch abzusprechen. Er unterstützt Sie gerne und steht Ihnen bei der Auswahl der angemessenen Musikstücke zur Verfügung. Herrn Kohmünch erreichen Sie so früh wie es Ihnen möglich ist unter 0172-8656473.

Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass im gesamten Pfarrzentrum das Streuen von Reis, sowie das Abfeuern von Feuerwerkskörpern und ähnlichen explodierenden Überraschungen strengstens verboten ist. Bei Zuwiderhandlungen wird eine Reinigungspauschale von 100,00 Euro erhoben.

Das Streuen von Blumen ist nur nach Absprache erlaubt. 

Sonstige Aktivitäten vor oder nach dem Trauungsgottesdienst sind mit unserem Mesner, Herrn Tomislav Rukavina, abzusprechen. Er übt auf dem ganzen Gelände der Pfarrgemeinde das Hausrecht aus. Kontaktaufnahme über das Pfarrbüro.

Auf dem gesamten Gelände der Pfarrgemeinde besteht ein Parkverbot. Der Brunnenhof darf zudem nicht befahren werden. Bezüglich der Parksituation im Ortszentrum weisen wir auf das beigelegte Schreiben der Gemeinde Gröbenzell hin
Das Pfarramt wird Ihnen zeitnah zu Ihrer Trauung eine Rechnung zusenden. Darin ist enthalten eine Grundgebühr von 95,00 Euro sowie zusätzliche Kosten je nach Organisation und Aufwand.

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Regelungen und deren Einhaltung.
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